
 
 

Die SGK informiert: 
 

Sonderausgabe 
 

 
Düsseldorf, den 25. November 1999 br/k 

 
 
 
Die Neuregelung der Rechte und Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 

durch das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Änderung anderer 

Gesetze 
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Neuregelungen der Rechte und Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 

 
Der Landtag hat am 4. November 1999 das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
für das Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Gesetze verabschiedet (GV.NRW. 
1999, Seite 590). Das Gesetz ist am 20. November 1999 in Kraft getreten.  
 
Das Artikelgesetz konkretisiert und erweitert die Rechte der kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten erheblich. Durch Artikel 7 des Gesetzes wurde § 5 der GO NW geändert und ergänzt, so 
daß die Vorschrift nunmehr wie folgt lautet: 
 

 
 

§ 5 
Gleichstellung von Mann und Frau 

 
(1) 1Die Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Mann und Frau 

ist auch Aufgabe der Gemeinden 2Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben können die Gemeinden 
Gleichstellungsbeauftragte bestellen. 

 
(2) In kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sowie in kreisfreien Städ-

ten sind hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde 

mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft 
haben. 

 
(4) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den 

Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. 2Ihr ist 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. 3Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereiches unterrichten. 

 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berüh-

ren, den Beschlußvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat der Bür-
germeister den Rat zu Beginn der Beratung über den Widerspruch und seine wesentlichen 
Gründe hinzuweisen.  

 
(6) Das Nähere zu den Absätzen 3 bis 5 regelt die Hauptsatzung. 
 

 

Weitere neue Regelungen ergeben sich aus Artikel 1 des Gesetzes, dem eigentlichen Landes-
gleichstellungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LGG NRW). Nach § 2 Abs. 1 S. 1 des 
LGG NRW erstreckt sich der Geltungsbereich des LGG NRW, soweit es nichts anderes be-
stimmt, auch auf die Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Eigen-
betriebe und Anstalten. § 21 des LGG NRW bestimmt wiederum, welche Vorschriften des Ab-
schnitts IV des LGG NRW über die Gleichstellungsbeauftragten auch auf die Gemeinden und 
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Gemeindeverbände anzuwenden sind. Die auch für die kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten geltenden Vorschriften des Abschnitts IV des LGG NRW haben folgenden Wortlaut: 
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Abschnitt IV 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
 

§ 15 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten  

und der Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen 
 
(3) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fachliche Qualifikation soll den umfas-

senden Anforderungen ihres Aufgabengebietes gerecht werden. 
 

§ 16 
Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der Verwaltung der Dienststelle wahr. 

Dabei ist sie von fachlichen Weisungen frei. Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstlichen 
Aufgaben soll vermieden werden.  

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen sächlichen Mitteln 

auszustatten und bei Bedarf personell zu unterstützen. Sie ist im erforderlichen Umfang von den sons-
tigen dienstlichen Aufgaben im Rahmen der verfügbaren Stellen zu entlasten. ... 

 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 

oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 
(4) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit über die persönlichen Verhält-

nisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Angelegenheiten zu wahren. 
 

§ 17 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der Ausführung dieses Ge-

setzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann haben oder haben können; dies gilt insbesondere für 

 
1. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, 

Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes 
Mitglied von Beurteilungsbesprechungen;  

 
2. die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie die Erstellung des Berichts über die 

Umsetzung des Frauenförderplans. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Beratung und Unterstützung der 

Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. 
 

§ 18 
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu 

beteiligen ist. Bei Personalentscheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der 
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von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen werden, sowie für Per-
sonalakten nach Maßgabe der Grundsätze des § 102 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrichten und anzu-

hören. Ihr ist innerhalb einer angemessenen Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen 
Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage; die Personalvertretung kann zeitgleich mit der Unter-
richtung der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnahme einer anderen Dienst-
stelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die Gleichstellungsbeauftragte eine schriftliche Stellung-
nahme beifügen; bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Angelegenheit 
unbeschadet des Vorliegens der Stellungnahme unverzüglich der zuständigen Dienststelle vorzulegen. 

 
(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht rechtzeitig an einer Maßnahme beteiligt, ist die Entscheidung 

über die Maßnahme für eine Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Bei außeror-
dentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. Die Dienststel-
lenleitung kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur end-
gültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstellungsbeauftragten die vor-
läufige Regelung mitzuteilen und zu begründen. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung. Ihr ist 

Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 63 des Landespersonal-
vertretungsgesetzes (LPVG) vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 148). 

 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäftigten durchführen und einmal im Jahr 

eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten einberufen. Sie kann sich ohne Einhaltung des 
Dienstweges an andere Gleichstellungsbeauftragte und an die für die Gleichstellung von Frau und Mann 
zuständige oberste Landesbehörde wenden.  

 
§ 19 

Widerspruchsrecht 
 
(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem Gesetz, anderen Vor-

schriften zur Gleichstellung von Frau und Mann oder mit dem Frauenförderplan, kann sie innerhalb einer 
Woche nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme widersprechen; bei außerordentlichen Kündigungen und 
fristlosen Entlassungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei Kalendertagen einzulegen. Die 
Dienststellenleitung entscheidet erneut über die Maßnahme. Bis zur erneuten Entscheidung ist der 
Vollzug der Maßnahme auszusetzen. § 18 Abs. 3 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 

 
§ 20 

Anrufungsrecht der Beschäftigten 
 

Die Beschäftigten können sich unmittelbar an die für sie zuständige Gleichstellungsbeauftragte, darüber 
hinaus ... an die für Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbehörde wenden.  
 
 
 
Die vorstehenden Gesetzesänderungen konkretisieren die Rechte der kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten derart, daß eine Hauptsatzungsregelung für die Gleichstellungsbeauf-
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tragte nach dem Muster der SGK NW (abgedruckt in: SGK-Schriftenreihe Band 18, Kommunal-
politik von A - Z, 2. Auflage 1999, Seite 318 ff) weitestgehend überflüssig geworden ist. Dennoch 
hat eine Gemeinde gemäß § 5 Abs. 6 GO NW (s.o.) die Rechte und Pflichten der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten in der Hauptsatzung näher zu regeln. Die SGK NW wird in Kürze ein 
neues Muster für eine Hauptsatzungsregelung vorlegen. 


